
 

Beschluss 

aus der Niederschrift über die 5. Sitzung 
des Gemeinderates der Gemeinde 
Hürtgenwald vom 11.12.2014. 

 

öffentlicher Teil 

Hürtgenwald, den 19.12.2014 

 

 
 
 

2.2 Grundstücksentwässerungsanlagen; 

hier: Gebührenkalkulation und Satzung 2015 
 

178/2014 

  

Beschluss: 
Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 04.12.2014 fasst der Rat der 
Gemeinde Hürtgenwald folgenden Beschluss: 
 

1. Die vorgelegte Gebührenkalkulation wird zur Kenntnis genommen. 

2. Die kalkulierten Gebühren werden auf 30,20 € bei der Entleerung von abflusslosen 

Gruben und 36,39 € bei der Entleerung von Kleinkläranlagen festgesetzt. 

3. Die Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der 

Gemeinde Hürtgenwald wird in der vorgelegten Fassung beschlossen. 

 
einstimmig, 0 Enthaltungen 
 
 

 




